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Datum der Sitzung Gremium Zuständigkeit

03.04.2019 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Das Baulandmodell der Landeshauptstadt Potsdam möge derart angepasst werden, dass der 
Investorenanreiz von 1/3, das bisher beim Planungsbegünstigten verblieb, gestrichen wird.

gez. Dr. Hans-Jürgen Scharfenberg
        Fraktionsvorsitzender
Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 

auf der Rückseite

Beschlussverfolgung gewünscht: Termin:



Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein
(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:
Aus dem Monitoringbericht (Baulandmodell) 2018:
Angesichts der aktuell durch verschiedene Marktbeobachter dokumentierten Baukosten und 
Renditeerwartungen je m² Geschossfläche im Neubau wird das „Investorendrittel“ von modellhaft 
maximal ca. 333 €/m² Wohnbauland (unter Annahme des oben genannten Bodenrichtwertes von 
1.000 €/m², aufzuteilen auf die realisierbare Geschossfläche) als nicht entscheidungsrelevant 
eingestuft.
Vor diesem Hintergrund wäre es möglich, Nr. 5.1 Satz 2 Baulandmodell ersatzlos zu streichen, 
zumindest aber Investitionsanreiz im Umfang zu reduzieren. Rechtliche Bedenken bezüglich des 
Angemessenheitsgebotes des § 11 Abs. 2 BauGB bestehen dabei nicht.


